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Drucksachen-Nr.: BV/019/2023/I-52 

Einreicher: Der Oberbürgermeister 

Verantwortlich für die Umsetzung: Referat Sportförderung 

 
Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis Bestätigung 

Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters  

13.02.2023 
 
zurückgestellt 

 

Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters  

17.04.2023 
 
ungeändert beschlossen 

 

Ausschuss für Finanzen, 
Digitalisierung und 
moderne Verwaltung  

02.05.2023 
 
zurückgestellt 

 

Ausschuss für Kultur und 
Sport  

07.06.2023 
Ja 0  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
zurückgestellt 

 

Stadtrat  21.06.2023 
 
zurückgestellt 

 

Stadtrat  05.07.2023 
 
verwiesen 

 

Ausschuss für Kultur und 
Sport  

06.09.2023 
Ja 4  Nein 2  Enthaltung 2   
ungeändert beschlossen 

 

Ausschuss für Finanzen, 
Digitalisierung und 
moderne Verwaltung  

22.11.2023 
Ja 7  Nein 0  Enthaltung 2   
ungeändert beschlossen 

 

Stadtrat  13.12.2023 
Ja 22  Nein 15  Enthaltung 01   
ungeändert beschlossen 

 

 
 
Titel: 
Eintrittspreise und Entgelte für die kommunalen Bäder Sportbad Dessau, 
Gesundheitsbad und Erlebnisbad Roßlau 
 
Beschluss: 
 

1. Die vorgeschlagenen Eintrittspreise und Entgelte sowie Ermäßigungsregelungen 
für das Sportbad Dessau, das Gesundheitsbad und das Erlebnisbad Roßlau 
werden gemäß Anlage 2 beschlossen.  
Die Änderungen sollen für das Sportbad Dessau und das Gesundheitsbad nach 
Beschlussfassung sowie für das Erlebnisbad Roßlau mit Beginn der Badesaison 
im Mai 2024 in Kraft treten. 
 

2. In begründeten Ausnahmefällen und für gemeinnützige Zwecke kann die Leitung 
des Referates Sportförderung nach pflichtgemäßem Ermessen 
Einzelfallentscheidungen über die Erhebung, die Ermäßigung oder den Verzicht 
von Entgelten treffen. 
 

3. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren können die 
städtischen Bäder kostenfrei nutzen. (Antrag der Fraktion der CDU)  
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Gesetzliche Grundlagen: Kommunalverfassungsgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
Kommunalabgabegesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) 
Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: - BV/440/2017/IV-52 Gestaltung der 
Eintrittspreise und Entgelte der Bäder 
Sportbad Dessau, Gesundheitsbad und 
Erlebnisbad Roßlau 

- BV/111/2019/IV-52 Änderung/Ergänzung 
der BV/440/2017/IV-52 Gestaltung der 
Eintrittspreise und Entgelte der Bäder 
Sportbad Dessau, Gesundheitsbad und 
Erlebnisbad Roßlau 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  

Hinweise zur Veröffentlichung:  

 
Relevanz mit Leitbild 
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  

Kultur, Freizeit und Sport [X]  

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  

Handel und Versorgung [  ]  

Landschaft und Umwelt [  ]  

Soziales Miteinander [X]  

 
Vorlage ist nicht leitbildrelevant [  ] 

 
 
Steuerrelevanz 
 
Bedeutung  Bemerkung 

Vorlage ist steuerrelevant [X]  

Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht steuerrelevant [  ] 

 
 
 

 

 

Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Dr. Robert Reck 
Oberbürgermeister 
 
 
beschlossen im Stadtrat am  
 
 
 
Frank Rumpf 
Stadtratsvorsitzender 
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Anlage 1: 
In der Sitzung des Stadtrates vom 05.12.2018 wurden die neuen Eintrittspreise und 
Entgelte der Bäder Sportbad Dessau, Gesundheitsbad und Erlebnisbad Roßlau 
bestätigt. Eine erste Änderung/Ergänzung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates vom 
22.05.2019. 
 
Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise werden die Eintrittspreise und 
Entgelte sowie Ermäßigungsregelungen für die städtischen Bädern neu festgelegt. 
Die Änderungen sollen für das Sportbad Dessau und das Gesundheitsbad nach 
Beschlussfassung sowie für das Erlebnisbad Roßlau ab der Badesaison Mai 2024 in 
Kraft treten. 
 
Es wird eine durchschnittliche Erhöhung der Eintrittspreise und Entgelte um 25 % 
angestrebt. 
Die Eintrittspreiserhöhungen sollen den Weiterbetrieb der Bäder gewährleisten und 
die ansteigenden Betriebskosten der städtischen Bäder teilweise kompensieren.  
 
Bereits in 2022 ergeben sich für die Gesamtheit der kommunalen Bäder der Stadt 
Dessau-Roßlau auf Grundlage der Preisankündigungen der Stadtwerke  
Dessau und nach derzeitigem Abrechnungsstand ermittelte Mehrkosten in Höhe von 
110.603,01 EUR. (Der Strompreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2022 
verdoppelt.) 
 
Es sind zukünftig weitere Preisanstiege aller Energiearten zu erwarten. Für 2023 wird 
eine Mehrkostensteigerung von weiteren 55.000 EUR gegenüber 2022 
prognostiziert. 
 
Um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken, wurden bereits seit 
September 2022 diesbezüglich Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel eine 
Absenkung der Wassertemperatur des Sportbeckens im Sportbad Dessau um  
2 Grad auf 26 Grad; weiterhin erfolgte eine Anpassung der Lüftungssteuerung der 
Bäder, ebenso wurden die Laufzeiten der Attraktionen in den Bädern angepasst und 
reduziert. 
 
Eintrittspreise und Entgelte 
 
Bei der Preisgestaltung wurde auch ein Vergleich mit den Entgeltregelungen in 
anderen Schwimmhallen und Freibädern der unmittelbaren Region vorgenommen.  
 
Neu in die Entgeltordnung aufgenommen wurden u. a. Schwimmkurse für 
Erwachsene, eine prozentuale Berechnung der Kurse bei Ausfallzeiten bei 
Abmeldungen sowie Gebühren für die Nutzung der Musikanlage. 
 
Betriebssport: Das Nutzungsentgelt für die Bahnmiete bzw. Hallenmiete ist den 
aktuellen Eintrittspreisen und Entgelten der kommunalen Bäder zu entnehmen. 
Aktuell nutzt das Umweltbundesamt das Sportbad Dessau für ihren Betriebssport 
(mittwochs, 1 Stunde, Schwimmerbecken).   
 
Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren können die 
städtischen Bäder kostenfrei als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
nutzen. (Antrag der Fraktion der CDU)  
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Weiterhin soll in die Entgeltordnung die Kategorie der kostenfreien Nutzung des 
Sportbades Dessau durch die Wasserwacht des  
Deutschen Roten Kreuzes zur Ausrichtung des Lehrgangs zum Erwerb des 
Deutschen Rettungsschwimmerabzeichens in Bronze sowie zur Verbesserung der 
Kenntnisse und Fertigkeiten (Rettungsschwimmer) aufgenommen werden.  
 
Begründung: 
Zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Wasserwacht / Wasserrettung ist die 
kostenintensive Vorhaltung von geeigneter Ausrüstung sowie deren ebenso 
kostenintensive Wartung und Instandhaltung absolut elementar. Darüber hinaus 
müssen die eingesetzten Kräfte des Ehrenamtes durch regelmäßige 
Trainingseinheiten, notwendige Qualifikationen und auch arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen ständig einsatzbereit sein.  
Die hierfür bereitgestellten Mittel reichen dazu seit Jahren nicht aus, so dass die 
Gemeinschaften zusätzliche Einnahmen durch die Erbringung satzungsgemäßer 
Leistungen in Form kostenpflichtiger Absicherungen von Veranstaltungen sowie mit 
der Durchführung verschiedener kostenpflichtiger Schwimmkurse, zum Beispiel der 
Seepferdchen Schwimmkurse, zu erreichen versuchen, welche u. a. vielen Kindern 
die Gelegenheit geben, überlebensnotwendige Schwimmkenntnisse zu erlangen. 
 
Es wird mittels der Vorlage angestrebt, gemeinnützige Vereine des Zivil- und 
Katastrophenschutzes den Sportvereinen der Stadt Dessau-Roßlau gleichzustellen 
und somit eine kostenfreie Nutzung der kommunalen Bäder zu ermöglichen. 
 

Anmerkung des Fachreferates: 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Abteilung Wasserwacht, nutzt das Sportbad 
Dessau aktuell kostenfrei.  

Die Wasserwacht des DRK erbringt keine Leistung für die Stadt Dessau-Roßlau. Ein 
tauschähnlicher Umsatz liegt nicht vor.  

Nach Überprüfung der Nutzung hat sich eine Ungleichbehandlung herausgestellt. 
Das DRK – hier die Abteilung Wasserwacht - erfüllt nicht die Kriterien der zurzeit 
gültigen Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau, welche sie als 
gemeinnützigen Sportverein darstellt und eine kostenlose Nutzung rechtfertigt.  
 
Des Weiteren steht die Abteilung Wasserwacht des DRK mit seinem Kursangebot 
(Anfängerschwimmen sowie Rettungstauglichkeit oder Weiterbildung der 
Rettungsschwimmer) mit einem anderen Nutzer im direkten Wettbewerb. Beide 
Institutionen sind mit der Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der 
Rettungsschwimmer betraut und führen auch Schwimmkurse durch, die 
kostenpflichtig sind.  

Das Fachreferat schlägt vor, dass die Institution Deutsches Rotes Kreuz (Abteilung 
Wasserwacht) auch die geltenden bzw. beschlossenen Bahnmieten zu entrichten 
hat.  

Nach aktueller Belegung und aktuellem Nutzungsentgelt beläuft sich der Betrag auf           
337,50 EUR pro Woche. 
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 Zeitraum/h Bahnen Preis/h Betrag 

Montag  1,5 4 25,00 € 150,00 € 

Dienstag 2,5 3 25,00 € 187,50 € 

     

Nach der Entgelterhöhung beträgt der Kostenpunkt 405,00 EUR pro Woche. 

 
Anmerkungen zur Anlage 2 – Übersicht Eintrittspreise/Entgelte des Sportbades 
Dessau, des Gesundheitsbades und des Erlebnisbades Roßlau 

➢ Die möglichen Auswirkungen der Preiserhöhung auf die Entwicklung der Erträge: 

Durch die steigenden Unterhaltungskosten in den Einrichtungen (Energiekosten, 
Instandhaltungskosten usw.) steigt das Eintrittspreisniveau bei den Eintrittspreisen in 
den Schwimmbädern um durchschnittlich 25%. Im Hinblick auf die Einkommen in 
unserer Region sind die vorgeschlagenen Eintrittspreise angemessen.  
Es wird erwartet, dass vorübergehend eine Minderung der Besucherzahl und 
sinkende Erträge zu verzeichnen sein werden. Eine Stabilisierung der 
Besucherzahlen wird sich voraussichtlich ab 2024 einstellen.  

Die Prognose für die Erzielung möglicher Erträge in den Haushaltsjahren 
2024/2025/2026 
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Mit der Erhöhung der Eintrittspreise wird eine Minderung der Aufwendungen 
angestrebt, um den Zuschussbedarf der kommunalen Bäder möglichst konstant zu 
halten.  



7 

 
BV/019/2023/I-52 

Eine genaue Prognose für die Entwicklung der Besucherzahlen nach der 
Eintrittspreiserhöhung ist nicht möglich, da dies vom Interesse und der aktuellen 
Finanzlage der Bürger abhängt sowie wetterabhängig ist.  

➢ Die Eintrittspreise für die Schwimmhallen sind inklusive der geltenden USt.-Sätze 
7 % und 19 % und in der Anlage 2 angepasst. 

 

➢ Vorschläge zur Darstellung der veröffentlichten Eintrittspreise für das Sportbad 
Dessau und für das Gesundheitsbad auf der Website der Stadt und in den 
Bädern 

Eintrittspreise Sportbad Dessau 
 1 

Stunde 
1,5 
Stunde 

2 
Stunden 

Tageskarte Jahreskarte 
** 

Nachzahlgebühr 
pro 30 min. 

Erwachsene 4,00 € 5,00 € 7,50 € 11,50 € 560,00 € 2,00 € 

Ermäßigt * 2,50 € 4,00 € 5,00 €   9,00 € 440,00 € 1,50 € 

       

Familienkarte ***                                      22,00 € 

Anfängerschwimmkurs  125,00 € 

Schwimmstufenabnahme      5,00 € 

Geldwertkarte mit 10% 
Rabatt 

40,00 € 

Geldwertkarte mit 20% 
Rabatt 

80,00 € 

Geldwertkarte mit 25% 
Rabatt 

120,00 € 

                                                                                                           Die Eintrittspreise enthalten 7% MwSt.  
 
*Kinder unter 3 Jahre frei, Schüler, Studenten und Behinderte mit Ausweis, 1 Begleitperson für Schwerbehinderte 
frei, Sozialpassinhaber und Inhaber Familienpass Sachsen-Anhalt mit Ausweis, Inhaber Ehrenamtskarte  
**personengebunden, nicht Übertragbar 
***bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder bis zu 14 Jahre / bei Bezahlung mit Geldwertkarte nur 5 % Rabatt 
 

Eintrittspreise Gesundheitsbad 
 1 

Stunde 
1,5 
Stunde 

2 
Stunden 

3 Stunden Tageskarte Nachzahlgebühr 
pro 30 min. 

Erwachsene 4,00 € 5,00 € 7,50 € 11,50 €   12,50 € 2,00 € 

Ermäßigt * 2,50 € 4,00 € 5,00 €   6,00 €     6,50 € 1,50 € 

       

Familienkarte **                                    18,00 € 

Anfängerschwimmkurs  125,00 € 

Schwimmstufenabnahme      5,00 € 

Geldwertkarte mit 10% 
Rabatt 

40,00 € 

Geldwertkarte mit 20% 
Rabatt 

80,00 € 

Geldwertkarte mit 25% 
Rabatt 

120,00 € 

Die Eintrittspreise enthalten 7% MwSt. 
 
*Kinder unter 3 Jahre frei, Schüler, Studenten und Behinderte mit Ausweis, 1 Begleitperson für Schwerbehinderte 
frei, Sozialpassinhaber und Inhaber Familienpass Sachsen-Anhalt mit Ausweis, Inhaber Ehrenamtskarte  
** bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder bis zu 14 Jahre / bei Bezahlung mit Geldwertkarte nur 5 % Rabatt 
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Eintrittspreise Erlebnisbad Roßlau 
 Erwachsene Ermäßigt* 
Eintritt 6,00 € 4,00 € 

Abendkarte ab 18 Uhr 3,00 € 2,00 € 

Saisonkarte ** 150,00 € 75,00 €*** 

Familienkarte 1 (1 Erw., 2 Kinder bis 14 Jahre) 10,00 € 

Familienkarte 2 (2 Erw., 1 Kind bis 14 Jahre) 13,00 € 

Familienkarte 3 (2 Erw., 2 Kinder bis 14 Jahre) 15,00 € 

Gruppenkarte (1 Betreuer freier Eintritt je 10 
Personen) 

50,00 € 30,00 € 

 je weitere Person (Familienkarte & Gruppenkarte) 4,00 € 3,00€ 

Schulgruppen der Stadt Dessau-Roßlau (10 
Schüler & 2 Begleitpersonen) 

30,00 € 

Schulschwimmen je Schüler 4,00 € 

Schwimmstufenabnahme 5,00 € 

Die Eintrittspreise enthalten 7% MwSt. 
 
*Kinder unter 3 Jahre frei, Schüler, Studenten und Behinderte mit Ausweis, 1 Begleitperson für Schwerbehinderte 
frei, Sozialpassinhaber und Inhaber Familienpass Sachsen-Anhalt mit Ausweis, Inhaber Ehrenamtskarte  
**personengebunden, nicht Übertragbar 
*** Rentner mit Ausweis (Deutsche Rentenversicherung) 
 
Verleih Tagesgebühr Kaution 

Sonnenliege 3,00 € 5,00€ 

Sonnenschirm 3,00 € 5,00 € 

Bälle, Schwimmbretter, 
Schwimmnudeln, Schwimmbrillen, 
Schwimmreifen 

1,00 € 5,00 € 

Wertschließfächer 1,00 € 5,00 € 

                                      Die Eintrittspreise enthalten 19% MwSt. 

 
Ausweisung der Eintrittspreise/Entgelte in den Schwimmhallen / Erlebnisbad Roßlau 

Im Sportbad Dessau werden die aktuell geltenden Eintrittspreise via 2 Monitore 
dargestellt. 

Im Gesundheitsbad gibt es keine aktuelle Ausweisung bzw. Anzeigetafel für die 
Darstellung der Eintrittspreise. Die Ausweisung der Eintrittspreise wird nachgeholt. 
Die Anpassung der Geldwertkarte für das Gesundheitsbad wird bei der nächsten 
Veröffentlichung der Eintrittspreise angepasst. 

Im Erlebnisbad Roßlau werden die geltenden Eintrittspreise im Schaukasten am 
Kassenhäuschen veröffentlicht. 

➢  
Schulschwimmen 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung wird entgegengewirkt mit der Anpassung der 
Nutzungsgebühr: ermäßigter Eintritt je Einrichtung pro Schüler. Des Weiteren wird 
mit dem Amt für Bildung und Schulentwicklung eine Nutzungsvereinbarung für 
Endverbraucher über die Schuljahre bzw. Haushaltsjahre geschlossen. 

Sportbad Dessau:   2,50 EUR (ermäßigter Eintritt) 

Erlebnisbad Roßlau: 4,00 EUR (ermäßigter Eintritt)  
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➢ Hallenmiete 

In der Anlage 2 sind die Nutzungsentgelte in Brutto ausgewiesen. Im Fachreferat 
werden Nutzungsverträge für Endnutzer und Zwischennutzer geschlossen. 
Endnutzer sind im Fachreferat alle Vereine, die der zurzeit gültigen 
Sportförderrichtlinie der Stadt Dessau-Roßlau unterliegen sowie das 
Bildungsangebot Schulschwimmen. 

Zwischennutzer sind alle Institutionen, die kostenpflichtige Kurse oder 
Veranstaltungen in den Einrichtungen anbieten.  
In der Nutzungsvereinbarung wird der Nutzungszeitraum erfasst, daraus ist 
ersichtlich, wer Zwischennutzer und wer Endverbraucher ist.   

Die Bäder der Stadt Dessau-Roßlau werden in der umsatzsteuerlichen Beurteilung 
der Leistungen des Referates Sportförderung von der KPMG als 
Sportstätte/Sportanlage gewertet.  

Die regelmäßige Evaluierung der Eintrittspreise und Entgelte ist vorgesehen. 
 
Anlage 2 
Übersicht Eintrittspreise/Entgelte des Sportbades Dessau, des Gesundheitsbades 
und des Erlebnisbades Roßlau  
 
Hinweis: Durch das Fachreferat wurden in der Anlage 2 Ergänzungen in der Farbe 
Magenta vorgenommen. 
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